
Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

B.V. Zuchtprogramme für Pony- und Kleinpferderassen

B.V. 19 Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers
Ursprung der Rasse Lewitzer:
Die Rasse Lewitzer hat ihren Ursprung in Mecklenburg-Vorpommern. Ausgehend von regiona-

len Populationen gescheckter Kleinpferde im Großraum Teterow erfolgte ab 1971 eine 
Konzentration der Zucht im VE Gut „Lewitz“, Neustadt/Glewe. Die Grundlage bildeten 
Zuchtpferde mit Tobianoscheckung, die den Typen B2 oder B3 des Kleinpferdes der 
DDR entsprachen. Nachkommen dieser Pferde sind entsprechend den jeweils gelten-
den Zuchtbüchern, auch unter Hereinnahme des arabischen und englischen Vollblutes 
sowie ausgewählter Reitponyrassen, als Lewitzer bzw. Pinto-Typ Lewitzer registriert 
worden.

Vorbemerkung
Die Zucht von Lewitzern in Deutschland wird in den der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) angeschlossenen  Züchtervereinigungen  in  eigenständigen  Teilpopulationen  betrieben. 
Die deutschen Züchtervereinigungen halten im Sinne der Vorgaben der EU und des deut-
schen Tierzuchtrechts die vom Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Charles-Darwin-Ring 4, 18059 Rostock aufgestellten Grundsätze ein. Der Verband der Pfer-
dezüchter Mecklenburg-Vorpommern ist die Organisation, die im Sinne der Vorgaben der EU 
das Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse Lewitzer führt. Die in dieser ZVO festgelegten 
Besonderen Bestimmungen sind gemeinsame, verbindliche Anforderungen für die der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen.

Im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen werden in dieser ZVO durch die Allgemei-
nen Bestimmungen sowie die Besonderen Bestimmungen über das Zuchtprogramm für die 
Rasse des Lewitzers die Grundsätze des Zuchtbuches über den Ursprung der Rasse des Le-
witzers für 

a) das System der Abstammungsaufzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9

b) die Definition der Merkmale der Rasse durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

ZVO § 519a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
ZVO § 519b Zuchtmethode

c) die Grundprinzipien des Systems zur Kennzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 11, 12, 13

d) die Definition der grundlegenden Zuchtziele durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

ZVO § 519a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale

e) die Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9 und
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

ZVO § 519c Unterteilung der Zuchtbücher
ZVO § 519d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher

f) die nachzuweisenden Ahnengenerationen durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

ZVO § 519d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(1) Zuchtbuch für Hengste 
(2) Zuchtbuch für Stuten
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Lewitzers

eingehalten.

§ 519a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Für die Zucht des Lewitzers in Deutschland gilt folgendes Zuchtziel:

Rasse Lewitzer

Herkunft Mecklenburg - Vorpommern

Größe ca. 130 - 148 cm

Farben Tobianoscheckung (Plattenscheckung)

Gebäude
Kopf trocken; großes klares Auge; breite Stirn; mittellange Ohren; ge-

rade bis leicht konkaver Nasenrücken; Ganaschenfreiheit.

Hals mittellange gut ausgeformte Halsung; Unterhals unerwünscht

Körper ausgeglichene Proportionen; ausgeprägter Widerrist; gut bemus-
kelte schräg gelagerte Schulter  mit  guter Brusttiefe und 
-breite; geschlossene Mittelhand; gut bemuskelte ausrei-
chend lange mäßig geneigte Kruppe.

Fundament trocken, kräftig mit gut ausgebildeten Gelenken und gut 
geformten  Hufen;  korrekte  Gliedmaßenausformung  und 
Gliedmaßenstellung.

Bewegungsablauf raumgreifend, taktmäßig, ausreichend elastisch bei leichter Akti-
on mit deutlichem Schub aus der Hinterhand.

Einsatzmöglichkeiten vielseitig einsetzbares Reit- und Fahrpony für Freizeit- und Tur-
niersport im Kinder- und Jugendbereich

Besondere Merkmale ein im Ponytyp stehendes geschecktes Pferd; robust; anspruchs-
los; umgängliches freundliches Temperament; charakter-
stark;  gelehrig;  fruchtbar,  langlebig;  leistungsbereit; 
schnelles Regenerationsvermögen.
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§ 519b Zuchtmethode
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
Der Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern führt in Zusammenarbeit mit den 
mit der Zucht des Lewitzers befassten Züchtervereinigungen eine Liste der bisher an der Ent-
wicklung der Rasse Lewitzer beteiligten Zuchtpferde (Ursprungsliste).

• Teil I:  die  mit  der Rassebezeichnung Lewitzer  bzw.  Pinto-Typ Lewitzer versehenen 
Zuchtpferde und im 

• Teil II: die an der Zucht des Lewitzers bzw. Pinto-Typ Lewitzer beteiligten Pferde ande-
rer genealogischer Herkünfte.

Die im Teil I und II der Ursprungsliste aufgeführten Pferde können im Rahmen des Bestands-
schutzes im Zuchtprogramm des Lewitzers weiter genutzt werden.

Das Zuchtbuch des Lewitzers ist geschlossen. 
Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht, wobei eine Veredlung mit Pfer-
den anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles förderlich ist, mög-
lich ist. Lewitzer sind Anpaarungsprodukte von Lewitzern untereinander oder Nachkommen 
von eingetragenen Zuchttieren der zugelassenen Rassen, die an einen eingetragenen Lewit-
zer angepaart  wurden, sofern diese Zuchttiere in das Zuchtbuch des Lewitzer  eingetragen 
sind. Die für die Rasse des Lewitzers gekörten Veredler erhalten einen entsprechenden Ver-
merk in der Zuchtbescheinigung. 
Folgende Rassen sind zugelassen: 

• Englisches Vollblut
• Arabisches Vollblut
• Deutsches Reitpony

Bis zum 31.10.2005 galt:
Bei der Hereinnahme von Veredlerrassen muss ein Elternteil Lewitzer sein und der andere El-
ternteil einer anderen, in der Anpaarungstabelle genannten Rassen angehören:

Deutsches Reitpony, Kleines Deutsches Reitpferd, Connemara, New Forest, Pinto mit Tobia-
noscheckung (WH ≤ 155 cm), Welsh Pony Sekt. B, Arabisches Vollblut, Englisches Vollblut 
oder Anglo Arabisches Vollblut.

Hengste 
oder Stuten Lewitzer DR KlRpf Conne-

mara NF Pinto* Welsh B Araber Engl. 
Vollblut

Ang. Ara-
ber

Lewitzer x x x x x x x x x x
* nur Tobianoscheckung und WH ≤ 155 cm

Ab dem 01.11.2005 gilt:
Zugelassen sind ausschließlich leistungsgeprüfte Hengste der Rassen Deutsches Reitpony, 
Arabisches Vollblut und Englisches Vollblut, die die Voraussetzungen für die Eintragung in das 
Hengstbuch I (bei Arabischem Vollblut und Englischem Vollblut mindestens Hengstbuch I für 
die Reitpferderassen oder das Deutsche Reitpony) erfüllen. Zugelassen sind alle Farben au-
ßer Schimmel, Overo- und Tigerschecken.

Veredlerhengste müssen die unter  § 519 (d) ZVO aufgeführten Mindestleistungen nachwei-
sen. 

Hengste 
Stuten ↓

Lewitzer 
Sektion A und B Deutsches Reitpony* Arabisches Vollblut* Englisches  Vollblut*

Lewitzer
Sektion A 
und B

X X X X

* nur mit abgeschlossener Eigenleistungsprüfung gemäß 519d (1.1)
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Mindestens ein Elternteil muss phänotypisch Plattenschecke sein.

§ 519c Unterteilung der Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Abschnitte
• Hengstbuch I,
• Hengstbuch II und
• Anhang.

Das Zuchtbuch für Stuten wird in eine Hauptabteilung und eine Besondere Abteilung unterteilt. 
Seit dem 01.11.2005 werden keine Stuten mehr neu in die Besondere Abteilung aufgenom-
men.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Abschnitte
• Stutbuch I,
• Stutbuch II und
• Anhang.

Die Besondere Abteilung des Zuchtbuches für Stuten ist das
• Vorbuch 

Das Vorbuch ist ab dem 31.10.2005 geschlossen.

Die Eintragung von Hengsten und Stuten erfolgt anlässlich der Körung bzw. Stutbuchaufnah-
me in den Farbsektionen A und B: 

Die Zuordnung zu den Farbsektionen A und B erfolgt durch Angliederung der Buchstaben A 
bzw. B im Anschluss an die Rassebezeichnung.
• Sektion A ausschließlich Tobianoscheckung (Plattenscheckung) in allen

Grundfarben - außer Schimmel
• Sektion B alle anderen Farben

§ 519d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
Für die Eintragung in die Zuchtbücher werden nachfolgende Merkmale der äußeren Erschei-
nung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet (Leistungsprüfung 
Exterieur).

Eintragungsmerkmale:
1. Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)
2. Körperbau
3. Korrektheit des Ganges
4. Schritt
5. Trab
6. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
7. Springen (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
8. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Reit- und Fahrpony)

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Eintragungsmerk-
male.

Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert 
sind,  ihre  Abstammung nach den Regeln  des Zuchtbuches festgestellt  wurde und sie  die 
nachfolgend  aufgeführten  Eintragungsbedingungen  erfüllen.  Ein  Tier  aus  einem  anderen 
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Zuchtbuch der Rasse muss in den Abschnitt des Zuchtbuches eingetragen werden, dessen 
Kriterien es entspricht.
 

(1) Zuchtbuch für Hengste
(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Lewitzer Hengste der Sektion A, 
• deren Väter im Hengstbuch I oder einer dem Hengstbuch I entsprechenden Abteilung 

eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 14 ZVO  mindes-

tens die Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde,

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit  erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen,

• Hengste mit Widerristhöhe ab 137 cm: die bei der Hengstleistungsprüfung nach § 519f 
ZVO (A: Fahren oder  B: Reiten) die Endnote 6,5 und besser erreicht haben, wobei kei-
ne der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, oder die vorgeschriebenen Erfolge in Tur-
niersportprüfungen  der  Disziplinen  Dressur,  Springen,  Vielseitigkeit  oder  Fahren er-
reicht haben.

• Hengste  mit  Widerristhöhe unter  137 cm:  die  bei  der  Hengstleistungsprüfung  nach 
§ 519f ZVO (A: Fahren) die Endnote 6,5 und besser erreicht haben, wobei keine der 
Merkmalsnoten unter  5,0 liegen darf,  oder die vorgeschriebenen Erfolge in Turnier-
sportprüfungen der Disziplin Fahren erreicht haben.

• Hengste der zugelassenen Rassen erfüllen die Anforderungen an die Eigenleistungs-
prüfung für die Zuchtrichtung Reiten dann, wenn sie eine Hengstleistungsprüfung ent-
sprechend der Vorgabe gemäß § 519f mit einer gewichteten Endnote von 7,5 und bes-
ser, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, absolviert oder vergleichbare 
Anforderungen gem. § 519f erreicht haben. Ponys der zugelassenen Rassen unter 137 
cm können die Anforderungen an die Eigenleistungsprüfung auch für die Zuchtrichtung 
Fahren gem.  § 519f  ZVO oder  vergleichbarer  Anforderungen mit  einer  gewichteten 
Endnote von 7,5 und besser, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, er-
füllen.

• Die Rassen Anglo-Araber, Arabisches Halbblut, Arabisches Vollblut und Shagya-Ara-
ber können die Anforderungen an die Eigenleistungsprüfung auch für die Zuchtrichtung 
Reiten gem. § 601f (2) und (3) (Feldprüfung Anglo-Araber) oder vergleichbarer Anfor-
derungen mit einer gewichteten Endnote von 7,5 und besser, wobei keine der Merk-
malsnoten unter 5,0 liegen darf, erfüllen.

• Hengste  der  Zuchtrichtung  Rennpferd  erfüllen  die  Anforderungen  an  die  Eigenleis-
tungsprüfung für die Zuchtrichtung Reiten für Ponys und Kleinpferde auch dann, 

- wenn sie in Flachrennen ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von mindestens 
70 kg oder in Hindernisrennen von mindestens 75 kg oder

- mindestens ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von 65 kg in Flachrennen, 70 
kg in Hindernisrennen bei mindestens 20 Starts in insgesamt drei Rennzeiten 
erreicht haben.

Hengste der Sektion B können nicht in das Hengstbuch I der Hauptabteilung  des Zuchtbu-
ches eingetragen werden.

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedin-
gung vorläufig eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zur Vollendung des 5. Le-
bensjahres ablegen. Die zuständige Züchtervereinigung kann diese Frist im Einzelfall auf-
grund besonderer Umstände um höchstens 15 Monate verlängern. Hengste, die die Eigen-
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leistungsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ablegen, können auf Antrag wieder eingetra-
gen werden.

Fünf- und sechsjährige Hengste, die noch keine vollständige Hengstleistungsprüfung nach 
§ 519f (B-1) oder (B-3) ZVO abgelegt haben, aber die übrigen o.g. Voraussetzungen erfül-
len, können ohne Beantragung einer Fristverlängerung unter der Bedingung vorläufig in 
das Zuchtbuch für Hengste (HB I) eingetragen werden, dass sie in einer Kurzprüfung nach 
§ 519f (B-2) ZVO eine gewichtete Endnote von mindestens 6,5 und besser, wobei keine 
der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, erzielt haben und spätestens 6jährig die Eigen-
leistungsprüfung vollenden. 

Hengste, die die Eigenleistungsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ablegen, können auf 
Antrag wieder eingetragen werden.

Die Eintragung von Hengsten in das Hengstbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten FN-
Mitgliedszüchtervereinigung  ist  von den anderen  tierzuchtrechtlich  anerkannten FN-Mit-
gliedszüchtervereinigung unter Einreichung und Bezugnahme auf das Protokoll der Bewer-
tung der äußeren Erscheinung und sofern gefordert, des Leistungs- und/oder Zuchtwert-
schätzprotokolls zu übernehmen.

Hengste, die die Eigenleistungsprüfung gemäß §519f A (1), A (2), B (1) oder B (2) mit ei-
ner gewichteten Endnote von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß §519f A (3) oder B 
(3) die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen der Disziplinen Dressur, Sprin-
gen, Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen können, erhalten den Titel „Leistungshengst“.

(1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen, 
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• Aufstiegsregelung: deren Mütter im Vorbuch (Besondere Abteilung) mit der Rassebe-

zeichnung Lewitzer mit mindestens einer Vorfahrengeneration (mütterliche Großeltern) 
eingetragen sind,

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-

gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit  erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen,

• die der Sektion B zuzuordnen sind.

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden einge-
tragen werden, 
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Anhang) angepaart wurden,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-

tens die Gesamtnote 6,0 erhalten haben,
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-

gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit  erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

(1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden alle Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen, 
• deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind und
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen.
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(2) Zuchtbuch für Stuten
(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten der Sektion A eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens drei-
jährig sind,
• deren Väter im Hengstbuch I oder einem dem Hengstbuch I entsprechenden Abschnitt 

eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.  § 14 ZVO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil  D,  Anlage 4) 
aufweisen.

Die Eintragung von Stuten in das Stutbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mit-
gliedszüchtervereinigung ist von den anderen tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mitglieds-
züchtervereinigung unter Einreichung und Bezugnahme auf das Protokoll der Bewertung 
der äußeren Erscheinung zu übernehmen.

Stuten, die die Eigenleistungsprüfung gemäß §519g A (1), A (2), B (1) oder B (2) mit einer 
gewichteten Endnote von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß §519g A (3) oder B (3) 
die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen der Disziplinen Dressur, Springen, 
Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen können, erhalten den Titel „Leistungsstute“.

(2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten der Sektionen A und B eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindes-
tens dreijährig sind,
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• Aufstiegsregelung: deren Mütter im Vorbuch (Besondere Abteilung) mit der Rassebe-

zeichnung Lewitzer mit mindestens einer Vorfahrengeneration (mütterliche Großeltern) 
eingetragen sind,

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil  D,  Anlage 4) 

aufweisen.

Darüber hinaus können Nachkommen von im Vorbuch eingetragenen Zuchtpferden einge-
tragen werden, 
• wenn die Vorbuch-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Anhang) angepaart wurden,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.  § 14 ZVO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil  D,  Anlage 4) 
aufweisen.

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden einge-
tragen werden, 
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Anhang) angepaart wurden,
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• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.  § 14 ZVO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil  D,  Anlage 4) 
aufweisen.

(2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• deren Eltern in der Hauptabteilung  oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-

teilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind und
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen.

 (2.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches)
Das Vorbuch wurde am 31.10.2005 geschlossen.
In das Vorbuch wurden Stuten eingetragen,  die die Abstammungsvoraussetzungen zur 
Eintragung in die Hauptabteilung (mindestens zwei Generationen Abstammung) nicht er-
füllten, jedoch identifiziert und den Merkmalen der Rasse Lewitzer entsprechend beurteilt 
wurden.
Bestandsschutz: In das Vorbuch (Besondere Abteilung) werden Stuten eingetragen, 
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung  ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter im Vorbuch (Besondere Abteilung) mit der Rassebezeichnung Lewitzer 

eingetragen sind,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) auf-

weisen.

§ 519e Ausstellung von Zuchtbescheinigungen
Für jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch I und die Mutter in einem der Abschnit-
te der Hauptabteilung (außer Anhang)  der jeweiligen Züchtervereinigung eingetragen sind, 
wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als Abstammungsnachweis ausgestellt. 

Für jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch I und die Mutter und die mütterlichen 
Großeltern in der Besonderen Abteilung der jeweiligen Züchtervereinigung eingetragen sind, 
wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als Abstammungsnachweis ausgestellt. 

Für alle anderen Pferde wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als Geburtsbeschei-
nigung ausgestellt.

Mutter

Vater

Hauptabteilung Besondere Abteilung 
Stutbuch I Stutbuch II Anhang Vorbuch

(Stuten mit mind. 
e
i
n
e
r 
v
o
ll
s
t
ä
n
d
i

Vorbuch
(mit unvollst. bzw. 
ohne eingetr. Vor-

fahrengen.)
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Anhang
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i
g
u
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g

Geburts-beschei-

Geburts-be-

Geburts-bescheini-
g
u
n
g

Geburts-bescheini-
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§ 519f Hengstleistungsprüfungen 
(A) Zuchtrichtung Fahren
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stations-, Feld-
prüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert 15 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem abschließenden 
Test.
 
(1.2) Ort
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Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste, wobei die Zielgruppe vierjährige 
Hengste sind.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden 
die Hengste vor Beginn des abschließenden Leistungstests vom Vorprüfungsleiter in fol-
genden Merkmalen beurteilt:

1. Interieur
• Umgänglichkeit
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Leistungsfähigkeit

2. Schritt
3. Trab 
4. Fahranlage im Viereck und im Gelände

(1.5) Leistungstest
Bewertung der Hengste im abschließenden Leistungstest von den Sachverständigen in fol-
genden Merkmalen:

1. Fahranlage im Viereck und im Gelände
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

2. Schritt
3. Trab

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Die Prüfungsteile werden nach folgender Gewichtung zu einer Gesamtnote sowie zu Merk-
malsblöcken zusammengezogen:

 
Merkmale

Gewichtungsfaktoren
Gesamt-

note
Merkmalsblöcke

Interieur Schritt Trab Fahranlage
Vorprüfung
Verhalten und Umgänglichkeit 15 37,5
Lern- und Leistungsbereitschaft 15 37,5
Leistungsfähigkeit 10 25,0
Schritt 5 33,3
Trab 5 33,3
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Fahranlage - Fahraufgabe 5 16,7
Fahranlage - Geländefahren 5 16,7
Summe - Vorprüfung 60
Abschl. Leistungstest
Schritt 10 66,7
Trab 10 66,7
Fahranlage - Fahraufgabe 10 33,3
Fahranlage - Geländefahren 10 33,3
Summe - Leistungstest 40
Gesamtsumme 100 100 100 100 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet 
worden ist. Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen der Hengst teilgenommen 
hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten 
wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden 
Noten aus der Vorprüfung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Ergebnis-
blatt zu kennzeichnen.

Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt nach Division durch 100 die ge-
wichtete Endnote. Es werden nur Ergebnisse anerkannt, die mit einem von den der FN an-
geschlossenen  Züchtervereinigungen  anerkannten  Rechenprogramm  ausgewertet  wur-
den.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und der Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Leistungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe 
der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis 
über das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertung der einzelnen Merk-
male sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. Eine Veröf-
fentlichung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen. Sie ist in den 
Merkmalsblöcken

Interieur
Schritt
Trab
Fahranlage

zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.

Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Stationsprüfung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungs-
dauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.
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(2.2) Ort
Von den zuständigen Stellen bzw. den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen 
ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3.) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

(2.4) Vorprüfung
Bewertung der Hengste im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:
1. Verhalten und Umgänglichkeit beim Anspannen
2. Grundgangarten

• Schritt
• Trab

3. Fahranlage
• Anlehnung und Durchlässigkeit (Fahraufgabe)
• Geländefahrt einschließlich Feststellung der Leistungsbereitschaft (Trabstrecke: 

Geradeausstrecke, Schlangenlinien, Zirkel links und rechts (Durchmesser 20 m), 
kurze Wendungen, Steigung und Gefälle, Halten und Wiederanfahren; Schrittstre-
cke; Gesamtlänge: ca. 900 m) Bei der Geländefahrt fährt ein Sachverständiger auf 
dem wagen mit.

4. Fahranlage (Testfahrer; Dauer ca. 5 min; Grasplatz mit Kegelhindernissen)

Die Fahraufgabe erfolgt in Anlehnung an den Ausbildungstest bei Gebrauchsprüfungen für 
Fahrpferde nach Weisung der Richter einspännig im zweiachsigen Wagen. Fahraufgabe: 
Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jedes einzelnen Hengstes 
werden die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige
Verhalten und Umgänglichkeit beim Anspannen 10
Schritt 10
Trab 10
Anlehnung und Durchlässigkeit 20
Geländeprüfung einschl. Leistungsbereitschaft 25
Fahranlage (Testfahrer) 25
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Insgesamt 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis über das 
erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale 
sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind.  Eine Veröffentli-
chung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen.

Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das bessere Ergebnis. 

(3) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung auf Station gilt  die Leistungsprüfung auch dann als 
abgelegt,  wenn die  Hengste  Erfolge  in  Turniersportprüfungen nachweisen  können.  Die 
Turniersportprüfung wird in der Disziplin Fahren durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren mindestens in der Klasse 

A einspännig gemäß LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

(B) Zuchtrichtung Reiten
Die Prüfung wird nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. Sie 
sind  Leistungsprüfungen  im Sinne  des  Tierzuchtgesetzes  und können als  Stationsprüfung 
oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 30 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Leistungstest.

(1.2) Ort
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste, wobei die Zielgruppe vierjährige 
Hengste sind.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden 
die Hengste vor Beginn des abschließenden Leistungstests vom Vorprüfungsleiter in fol-
genden Merkmalen bewertet:

1. Interieur
• Umgänglichkeit
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Leistungsfähigkeit

2. Trab
3. Galopp
4. Schritt
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5. Rittigkeit
6. Springanlage

• Freispringen
• Parcoursspringen 

7. Geländeprüfung

(1.5) Leistungstest
Der abschließende Leistungstest wird von mindestens zwei Sachverständigen und min-
destens zwei  Testreitern abgenommen. Im einzelnen werden die Hengste in folgenden 
Merkmalen bewertet:

1. Trab
2. Galopp
3. Schritt
4. Rittigkeit
5. Springanlage

• Freispringen
• Parcoursspringen (Hindernishöhen bis 100 cm)

6. Geländeprüfung
(1.500 m mit 6 Hindernissen, Hindernishöhe bis 90 cm)

(1.6) Beurteilungsrichtlinien: 
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Die Prüfungsteile werden nach folgender Gewichtung zu einer Gesamtnote sowie zu Merk-
malsblöcken zusammengezogen:

 
Merkmale

Gewichtungsfaktoren

Gesamt-
note

Merkmalsblöcke

Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Spring-an-
lage

Gelände-
prüfung

Vorprüfung
Umgänglichkeit 10,0 40
Lern- und Leistungsbereitschaft 10,0 40
Leistungsfähigkeit 5,0 20
Trab 2,5 33,3
Galopp 2,5 33,3
Schritt 2,5 33,3
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Rittigkeit 10,0 44,5
Springanlage-Freispringen 5,0 25
Springanlage-Parcoursspringen 5,0 25
Geländeprüfung 5,0 50
Summe - Vorprüfung 57,5
Abschl. Leistungstest
Trab 5,0 66,7
Galopp 5,0 66,7
Schritt 5,0 66,7
Rittigkeit 5,0 22,2
Springanlage-Freispringen 5,0 25
Springanlage-Parcoursspringen 5,0 25
Geländeprüfung 5,0 50
Summe - Sachverständige 35,0
Rittigkeit - Testreiter 7,5 33,3
Summe - Leistungstest 42,5
Gesamtsumme 100,0 100 100 100 100 100 100 100

 
Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet 
worden ist. Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen der Hengst teilgenommen 
hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten 
wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden 
Noten aus der Vorprüfung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Ergebnis-
blatt zu kennzeichnen.
Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt nach Division durch 100 die ge-
wichtete Endnote. Es werden nur Ergebnisse anerkannt, die mit einem von den der FN an-
geschlossenen  Züchtervereinigungen  anerkannten  Rechenprogramm  ausgewertet  wur-
den.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und der Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Leistungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe 
der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis 
über das erzielte  Endergebnis  des Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen 
Merkmale  sowie  die  Durchschnittsleistungen  der  Prüfungsgruppe  ersichtlich  sind.  Eine 
Veröffentlichung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen. Sie ist in 
den Merkmalsblöcken

Interieur
Trab
Galopp
Schritt
Rittigkeit
Springanlage
Geländeprüfung

zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.
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Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Stationsprüfung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungs-
dauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Kurzprüfung 
(2.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 2 Tage

(2.2) Ort
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind drei- bis sechsjährige Hengste, wobei die Zielgruppe vierjährige 
Hengste sind.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(2.4) Leistungstest
Der  Leistungstest  wird  von  mindestens  zwei  Sachverständigen  und  mindestens  zwei 
Testreitern abgenommen. Im einzelnen werden die Hengste unter dem eigenen Reiter vor-
gestellt und in folgenden Merkmalen bewertet:

1. Trab
2. Galopp
3. Schritt
4. Rittigkeit
5. Springanlage

• Freispringen
• Parcoursspringen (Hindernishöhen bis 100 cm)

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach  § 14 ZVO:

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Population.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Die Prüfungsteile werden nach folgender Gewichtung zu einer Gesamtnote sowie zu Merk-
malsblöcken zusammengezogen:

Merkmale

Gewichtungsfaktoren
Gesamt-

note
Merkmalsblöcke

Trab Galopp Schritt Rittigkeit Springanlage
Kurztest
Trab 10,0 100
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Galopp 10,0 100
Schritt 10,0 100
Rittigkeit 15,0 37,5
Springanlage-Freispringen 20,0 66,66
Springanlage-Parcoursspringen 10,0 33,33
Summe - Sachverständige 75,0
Rittigkeit - Testreiter 25,0 62,5
Gesamtsumme 100,0 100 100 100 100 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung der Kurzprüfung erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Endergebnis-
se der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis über das erziel-
te Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie 
die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. Eine Veröffentlichung der 
Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen. Sie ist in den Merkmalsblö-
cken

Trab
Galopp
Schritt
Rittigkeit
Springanlage

zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.

Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der wieder-
holten Prüfung.

(3) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung auf Station gilt  die Leistungsprüfung auch dann als 
abgelegt,  wenn die  Hengste  Erfolge  in  Turniersportprüfungen nachweisen  können.  Die 
Turniersportprüfung wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Fahren oder Vielseitigkeit 
durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle mindestens in 

• Dressur Kl. L oder 
• Springen der Kl. L oder 
• in der Vielseitigkeit in der Kl. VA oder
• im Fahren der Kl. M (Einspänner) oder
• in Kombination mit einer Kurzprüfung (gem. § 519f (B-2) ZVO)

- der Nachweis der Qualifikation für das Bundeschampionat des fünfjährigen 
Deutschen Dressurponys, Deutschen Springponys oder Deutschen Vielsei-
tigkeitsponys oder

- der Nachweis der Qualifikation für das Bundeschampionat des sechsjähri-
gen  Deutschen  Dressurponys,  Deutschen  Springponys  oder  Deutschen 
Vielseitigkeitsponys.

§ 519g Zuchtstutenprüfungen
(A) Zuchtrichtung Fahren
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Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprüfung, 
Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung:
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Test.

(1.2) Orte
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden 
die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden Merk-
malen bewertet:

1. Interieur
• Charakter
• Temperament
• Leistungsbereitschaft

2. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

3. Fahranlage

(1.5) Abschließender Test
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:

1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
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Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute werden 
die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichte-
ten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorprüfungsleiter Sachverständige Gesamt
Interieur 30 - 30
Grundgangarten 15 20 35
Fahranlage 15 20 35
Insgesamt 60 40 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist. 
Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden 
sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden Noten 
aus  der  Vorprüfung  übernommen.  Die  übernommenen Noten  sind  im Ergebnisblatt  zu 
kennzeichnen.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und den Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der End-
ergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die 
Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet  eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprü-
fungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

(2.4) Veranlagungstest
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:

1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage
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Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute werden 
die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichte-
ten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige
Grundgangarten 50
Fahranlage 50
Insgesamt 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das erziel-
te Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die 
Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Feldprüfung kann wiederholt werden. In diesem Fall gilt das beste Ergebnis der Zucht-
stutenprüfungen.

(3)Turniersportprüfung
Alternativ  zur  Eigenleistungsprüfung  gilt  die  Leistungsprüfung  auch  dann  als  abgelegt, 
wenn die Stuten Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die Turniersport-
prüfung wird in der Disziplin Fahren durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle im 

Fahren mindestens in der Klasse A einspännig gemäß LPO der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung.

(B) Zuchtrichtung Reiten
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprüfung, 
Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Test.

(1.2) Orte
von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen
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(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden 
die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden Merk-
malen bewertet:

1. Interieur
2. Grundgangarten

• Trab
• Galopp
• Schritt

3. Rittigkeit
4. Springanlage

• Freispringen

(1.5) Abschließender Test
Der abschließende Test wird von mindestens zwei Sachverständigen und mindestens ei-
nem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen be-
wertet:

1. Grundgangarten
• Trab
• Galopp
• Schritt

2. Rittigkeit
3. Springanlage 

• Freispringen

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute werden 
die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichte-
ten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorprüfungsleiter Testreiter Sachverständi-
ge

Gesamt

Interieur 30 - - 30
Grundgangarten 10 - 15 25
Rittigkeit 10 7,50 7,50 25
Springanlage 10 - 10 20
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Insgesamt 60 7,50 32,50 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist. 
Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden 
sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden Noten 
aus  der  Vorprüfung  übernommen.  Die  übernommenen Noten  sind  im Ergebnisblatt  zu 
kennzeichnen.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und den Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der End-
ergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die 
Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet  eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprü-
fungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen ausgewählte Prüfungsorte

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten. 

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(2.4) Veranlagungstest
Der Veranlagungstest wird von mindestens zwei Sachverständigen und  mindestens einem 
Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen bewer-
tet:

1. Grundgangarten
• Trab
• Galopp
• Schritt

2. Rittigkeit
3. Springanlage

• Freispringen

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO :
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10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Rasse.

(2.6) Gewichtungsrahmen der Merkmale und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute werden 
die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichte-
ten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständigen Testreiter Gesamt
Grundgangarten 30 - 30
Rittigkeit 20 20 40
Springanlage 30 - 30
Insgesamt 80 20 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das erziel-
te Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die 
Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Feldprüfung kann wiederholt werden. In diesem Fall gilt das beste Ergebnis der Zucht-
stutenprüfungen. 

(3) Turniersportprüfung
Alternativ  zur  Eigenleistungsprüfung  gilt  die  Leistungsprüfung  auch  dann  als  abgelegt, 
wenn die Stuten Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die Turniersport-
prüfung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
die 5malige nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung mindestens in 

• Dressur Kl. A  oder 
• Springen Kl. A  oder 
• Vielseitigkeit Kl. VA oder
• im Fahren Kl. A  (Einspänner, kombinierte Prüfung).

§ 519h Weitere Bestimmungen zum Lewitzer
Empfehlungen für die Namenvergabe
a) Hengste – nach Anfangsbuchstaben des Vaters unter Bezug auf die Hengstlinien

Stuten – nach Anfangsbuchstaben der Mutter unter Bezug auf die Stutenfamilien
b) Namen von im Ausland gezogenen Hengsten, die bereits im Zuchtbuch einer anderen an-

erkannten Nachzuchtorganisation geführt werden, werden grundsätzlich beibehalten.
c) Ein für einen Hengst einmal vergebener Name darf für Vollbrüder dieses Hengstes mit 

dem entsprechenden Zusatz II etc. verwendet werden.

Prefix-/Suffixregelung für Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen
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Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. 
Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und darf 
ausschließlich für von dieser Zuchtstätte oder diesem Züchter gezogene Pferde verwendet 
werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantra-
gen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es auto-
matisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt werden. 
Es  ist  dann  innerhalb  aller  diesem  Register  angeschlossenen  Züchtervereinigungen  ge-
schützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er als 
Züchter in der Zuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Züchtervereinigungen nur regional für die Zuchtstätte re-
gistriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernommen, 
sondern müssen vom Züchter  erneut  über die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt 
werden. 

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und soll-
te möglichst aus einem Wort bestehen. 

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstättennamen verbunden, so  ist dieser bei Eintra-
gung in ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu übernehmen.
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